


Gebenstorf Parkraumkonzept 2024 Inhalt / Impressum 

https://ballmerpartner.sharepoint.com/sites/Daten/Freigegebene Dokumente/Projekte/23004 Gebenstorf Parkierungsreglement/5 
Bericht/Gebenstorf Parkierungskonzept 23-10-31.docx / 01.11.2023 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Anhang 

Anhang 1 Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem 
Grund 

Anhang 2 Parkierungsreglement für Grossanlässe in der Mehrzweckhalle 5412 
Gebenstorf 

Anhang 3 Übersichtsplan öffentlich zugängliche Parkierungsanlagen 
Anhang 4 Entwurf Parkraumzonen 
Anhang 5 Entwurf Konzept Reussbädli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftraggeber Gemeinde Gebenstorf 
 
Bearbeitung Ballmer + Partner AG,  dipl. Ingenieure ETH/SVI/SIA 
 Distelbergstrasse 22, 5000 Aarau 
 Ivan Zietala, MSc ETH Bau-Ing. 
 Bitte Klicken um Sachbearbeiter auszuwählen 
 
 
Version Entwurf 

1. Einleitung 1 

1.1 Auftrag 1 

1.2 Vorgehen 1 

1.3 Parkierung bisher 2 

1.4 Weitere Vorgaben 4 

2. Problemanalyse 5 

3. Ziele 7 

4. Massnahmenkonzept 8 

5. Umzusetzende Massnahmen 14 





Gebenstorf Parkraumkonzept 2024 Seite 2 von 14 

 

1.3 Parkierung bisher 

1.3.1 Kommunale Reglemente 

Das bestehende Reglement1 über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund 

(Anhang 1) trat im März 2000 in Kraft. Das regelmässige und dauernde Abstellen von Motor-

fahrzeugen auf öffentlichem Grund über Nacht, d.h. von 19:00 Uhr bis 08:00 Uhr, ist gemäss 

Reglement bewilligungspflichtig. Die Bewilligung wird in Form einer Parkkarte erteilt und gilt 

für das ganze Gemeindegebiet. Die Gebühr beträgt 40 CHF für Motorfahrzeuge, Motorräder 

und Anhänger bis 3.5 Tonnen, bzw. 150 CHF für Motorfahrzeuge und Anhänger mit mehr als 

3.5 Tonnen Gesamtgewicht. 

Für die Mehrzweckhalle Brühl besteht ein eigenes Reglement2 (Anhang 2), welches die Par-

kierung bei Anlässen regelt. Es definiert die Anforderungen hinsichtlich des Verkehrsdienstes 

und listet die Reihenfolge der zu belegenden Parkierungsmöglichkeiten auf. 

 

1.3.2 Parkierungsanlagen 

Die bestehenden Parkfelder auf öffentlichen und öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen 

in der Gemeinde Gebenstorf sind in Anhang 3 dargestellt. 

Die öffentlichen Parkierungsanlagen (Eigentum der Gemeinde Gebenstorf) werden nicht mo-

netär bewirtschaftet und sind zeitlich unterschiedlich beschränkt. Ein Teil der Parkfelder ist 

frei nutzbar, andere sind lokal mittels Signalisation auf max. 3 h Parkzeit beschränkt. Die 

Parkfelder bei den Schulen sind nur ausserhalb der Schulzeiten frei für das öffentliche Par-

kieren. Im nördlichen Vogelsang wurde eine Zonenregelung eingeführt, welche das Parkie-

ren sowohl zeitlich als auch örtlich auf markierte Parkfelder beschränkt. Insgesamt sind die 

Regelungen dispers und folgen keinem einheitlichen Konzept. 

Auch die öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen auf Privatgrund sind in der Regel nicht 

monetär bewirtschaftet. Einige Parkierungsanlagen sind hinsichtlich der Nutzung oder zeit-

lich beschränkt. Die Parkplätze der Einkaufsnutzungen im Geelig sind fast alle unbeschränkt 

nutzbar. Monetär bewirtschaftet ist nur das Parkhaus des «geelig Zentrum» (Coop), aller-

dings ist die erste Stunde gebührenfrei. Ebenfalls monetär bewirtschaftet ist ein Teil des 

Parkplatzes «Rotes Haus» (1 CHF pro Stunde).  

Grundsätzlich darf überall auf öffentlich zugänglichen Strassen parkiert werden, sofern eine 

Durchfahrt von 3.00 m frei bleibt (notwendige Strassenbreite mit Seitenfreiheit 4.90 m bzw. 

zwischen 2 Mauern/Hecken 5.40 m) oder keine abweichende lokale Regelung getroffen 

wurde. Dies hat zur Folge, dass im Gemeindegebiet zusätzliche Parkmöglichkeiten beste-

hen. Bei regelmässiger Nutzung über Nacht ist durch das bestehende Reglement allerdings 

eine Parkkarte erforderlich. 

  

 
1 Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund, Gemeinde Gebenstorf, ge-

nehmigt durch Gemeindeversammlung: 03.12.1999, in Kraft seit 01.03.2000 

2 Parkierungsreglement für Grossanlässe in der Mehrzweckhalle 5412 Gebenstorf, Gemeinde 

Gebenstorf, in Kraft seit 01.09.2013 
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1.3.3 BNO 

Die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Gemeinde Gebenstorf enthält zur Parkierung fol-

gende Festlegungen: 

- Gewerbezone Geelig: Kundenparkplätze ab der ersten Minute monetär zu bewirt-

schaften. Ab 50 Parkfeldern (PF) Bewirtschaftung mit Schranke. Weitere Gebiete 

möglich. Leitsystem kann verfügt werden. 

- Limitierung des Parkfelderstellungsrechts bei grösseren Verkehrserzeugern  

(> 500 Fahrten pro Tag) auf Maximum nach VSS Norm 

- Bei Arealüberbauungen + in Zonen W3, W4, WG3, WGG, WGLi, G, GG, GW, I und 

ILi sind die Parkfelder wenn immer möglich unterirdisch zu erstellen (Ausnahme Be-

sucher) 

- Der Strassenabstand für Parkfelder auf Privatgrund beträgt 60 cm 

- Mobilitätsplan zu erstellen, falls Vorhaben > 50 PF oder > 500 Fahrten pro Tag 

 

Derzeit befindet sich eine Teilrevision der BNO in Arbeit, welche sich mit dem Gebiet Geelig 

befasst. Diese sieht zur Gewährleistung der Verkehrskapazitäten im Gebiet eine Reduktion 

des Parkfelderstellungsrechts sowie die monetäre Bewirtschaftung der Kundenparkfelder ab 

der ersten Minute vor. Mit Erschliessungsplan Geelig, der ebenfalls in Erarbeitung ist, soll zu-

dem erreicht werden, dass die Parkierungsanlagen künftig besser organisiert und miteinan-

der vernetzt sind.  

 

1.3.4 KGV 

Der kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) wurde im Jahr 2020 vom Kanton genehmigt. 

Durch die im KGV enthaltenen Ausführungen und Massnahmen des KGV besteht die Legiti-

mation in der BNO-Bestimmungen gemäss § 54a BauG (Bewirtschaftung Parkfelder Privat-

grund, Begrenzung Parkfelderstellungsrecht, Einführung Parkleitsystem) aufzunehmen. 

Der KGV enthält als Zielsetzung «Gezielte Parkraumbewirtschaftung»: 

Das Angebot und die Verfügbarkeit von Parkfeldern sind wichtige Parameter im Hinblick auf die Verkehrserzeu-

gung. Bei Neu- und Umnutzungen soll unter Berücksichtigung des verkehrlichen Gesamtzusammenhangs jeweils 

die angemessene Anzahl Parkfelder realisiert werden. Mit einer gezielten und auf die Region abgestimmten Par-

kierungsbewirtschaftung soll ein Beitrag zur Reduktion der vorherrschenden Verkehrsprobleme geleistet werden. 

Weiter enthält der KGV folgende Massnahmen mit Bezug zur Parkierung: 

- Massnahme B3: Parkierungsreglement erstellen (Umsetzung regionales Parkraum-

konzept, Instrumente für Parkraumpolitik erhalten) 

- Massnahme B4: Parkmanagement Geelig: Bewirtschaftung einführen, Reduktionsfak-

toren Parkfelderstellungsrecht 

- Massnahme F2: Mob. Management verankern: Erstellungspflicht Mobilitätskonzepte 

bei verkehrsintensiven Vorhaben 
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2. Problemanalyse 

 

P1: Umsetzung bestehendes Reglement 

Die Umsetzung bzw. die Kontrolle der bestehenden Regelungen ist in der Realität schwierig 

bzw. unmöglich, wie die mit der Kontrolle beauftragte Firma Gisi Com bestätigt. Die Zuord-

nung von Fahrzeugen zu Nutzergruppen, die teilweise lokal berechtigt sind, ist nicht möglich, 

da ein Identifikationssystem fehlt. Die vielen unterschiedlichen lokalen Regelungen sind zu-

dem für die Fahrzeuglenker schwer nachvollziehbar. 

 

P2: Gesteigerter Gemeingebrauch 

Mit den vorhandenen Reglementen besteht derzeit nur über Nacht eine Gebührenpflicht für 

regelmässiges Parkieren. Das regelmässige Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichen Plät-

zen und Strassen (Dauerparkieren) stellt aber auch tagsüber eine übermässige Nutzung des 

öffentlichen Raums dar, welche gebührenpflichtig sein sollte. Grundsätzlich ist sowohl beim 

Wohnen wie auch beim Arbeiten eine genügende Anzahl Parkfelder auf den jeweiligen 

Grundstücken bereit zu stellen. Wenn nun Bewohnende, Arbeitende, Pendelnde etc. ihr Auto 

regelmässig auf öffentlichen Parkfeldern, auf Plätzen oder Strasse abstellen, erhalten sie ei-

nen Vorteil denen gegenüber, welche genügend Parkfelder auf dem eigenen Grundstück er-

stellt haben. Diese Ungleichbehandlung wird mit einer Gebührenpflicht für das öffentliche 

Parkieren behoben. 

  

P3: Parkierungsdruck regional 

Durch die allgemeine Verkehrszunahme und die Umsetzung von Parkierungsregelungen ge-

mäss dem regionalen Parkraumkonzept BadenRegio durch benachbarte Gemeinden besteht 

eine Tendenz zur Erhöhung des Parkierungsdrucks auf Gebenstorf. Beispielsweise könnten 

infolge der guten öV Erschliessung von Gebenstorf Fahrzeuge aus umliegenden Gemeinden 

auf öffentlichen Parkfeldern in der Nähe von Haltestellen abgestellt und die Weiterreise in die 

benachbarten Zentren jeweils mit dem öV absolviert werden. Mit den aktuellen Reglementen 

bestehen nur beschränkte Möglichkeiten, zeitgerecht und angemessen auf veränderte Situa-

tionen zu reagieren. Bei Bedarf soll örtlich die monetäre Bewirtschaftung von Parkfeldern 

möglich sein. 

 

P4: Bewirtschaftung Gebiet Geelig 

Die grössten öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen von Gebenstorf sind in privater 

Hand (Gebiet Geelig). Bereits bestehende Anlagen können auch mit einem neuen Regle-

ment nicht zur monetären Bewirtschaftung gezwungen werden. Mit der initialen Einführung 

einer Bewirtschaftung durch das «Geelig Zentrum» dürfte der Parkierungsdruck auf die pri-

vaten Anlagen aber langsam steigen, so dass sich eine Selbsttendenz zur monetären Bewirt-

schaftung einstellen könnte. Dann nämlich, wenn Parkfelder durch fremde Nutzende belegt 

sind und den eigentlichen Kunden nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine Bewirtschaftung 

der privaten Parkfelder im Geelig wird sich positiv auf die Verkehrssituation im Gebiet aus-

wirken.   
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P5: Situation Parkierung Reussbädli 

Bei Badewetter ergeben sich ausgelöst durch das Reussbädli im umgebenden Quartier Par-

kierungs- bzw. Verkehrsprobleme. Das bestehende Fahrverbot wird regelmässig missachtet. 

Die Polizei hat keine Ressourcen für strengere Kontrollen und die mit der Parkkontrolle be-

auftragte Firma GysiCom darf nur für den ruhenden, nicht aber für den fahrenden Verkehr 

Bussen aussprechen. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, bei der Badstrasse am Rand-

bereich der Siedlung eine Schranke anzubringen, welche Autos an der Durchfahrt hindert. 

Es verbleibt die Gefahr, dass es zum Anhalten und Aussteigen lassen von Personen kommt, 

was aufgrund der schmalen Strassen problematisch ist. 

Für die Parkierung im Zusammenhang mit dem Reussbädli fehlt ein gesamtheitliches Kon-

zept. Einzelne Parkfelder sind öffentlich und nicht bewirtschaftet (gratis), andere sind privat 

und je nach dem bewirtschaftet oder gar nicht für die Fremdnutzung gedacht.  

 

P6: Parkierung Vogelsang 

Das Gebiet Vogelsang ist aufgrund seiner Lage im Wasserschloss für Freizeitnutzungen 

sehr attraktiv. Die Parkfelder wurden früher für Fahrgemeinschaften missbraucht, weshalb 

eine zeitliche Beschränkung eingeführt (max. 3h) wurde. Die Parkfelder sind entsprechend 

auch bei einer zweckmässigen Nutzung mit einem Zeitbedarf von über drei Stunden nicht 

nutzbar (z.B. bei Nutzung Aarebädli). Es scheint insgesamt sinnvoller, das Fernhalten von 

Fahrgemeinschaften über eine monetäre Bewirtschaftung zu lösen. Damit können auch Kos-

ten für die Erstellung und Unterhalt der Parkfelder abgegolten werden. 

 

P7: Parkierung Cherne / Gemeindesaal 

Bei Anlässen besteht im Dorfzentrum Cherne Parkplatzknappheit. Beim Gemeindesaal ste-

hen nur sehr wenige Parkfelder zur Verfügung. Bei Veranstaltungen kann es vorkommen, 

dass umliegende Parkfelder (ohne besondere Vereinbarung) genutzt werden oder auf der 

Strasse parkiert wird. Das kann zu Konflikten führen und basiert auf Unsicherheiten. Es fehlt 

ein Konzept für die Parkierung bei Veranstaltungen, wie es bei der Mehrzweckhalle vorhan-

den ist. 

 

P8: Mehrzweckhalle Brühl 

Die Parkfelder bei der Mehrzweckhalle Brühl werden tagsüber rege vom Schulpersonal be-

nutzt, ohne dass dafür eine Gebühr entrichtet werden muss. Ein Anreiz für eine Anreise mit 

ÖV oder Fuss- und Veloverkehr besteht nicht. Die Parkfelder werden teilweise auch zum 

Ein- und Aussteigen lassen von Kindern (Eltern-Taxis) genutzt. Zudem parken Anwohnende 

über Nacht auf dem Parkplatz, so dass für die Sportvereine abends zu wenig Parkfelder zur 

Verfügung stehen.  

 

P9: Gemeindehaus 

Der Druck auf den Parkplatz beim Gemeindehaus wird mit der zunehmenden Bewirtschaf-

tung im Gebiet Geelig ansteigen. Um Sicherzustellen, dass die Parkfelder weiterhin den Be-

suchenden / Mitarbeitenden des Gemeindehauses zur Verfügung stehen, sind Bewirtschaf-

tungsmassnahmen erforderlich.   
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P10: Elterntaxis bei Schulen 

Durch Elterntaxis kommt es bei den Schulen zu ungewünschten Situationen. Als Reaktion 

wurde jeweils ein Halteverbot bei allen Schulhäusern verfügt. Dies wird nicht immer befolgt 

bzw. es kommt zu ungewünschten Verlagerungen.  

 

P11: Regelung Parkplatzersatzabgabe 

Gemäss dem gültigen kantonalen Baugesetz mit Verordnung bedarf es für eine Parkplatz - 

Ersatzabgabe eine durch die Einwohnerversammlung beschlossene Regelung. Diese fehlt 

zurzeit in Gebenstorf. 

 

 

3. Ziele 

Auf Grund der Problemanalyse soll ein Parkierungskonzept den folgenden Zielen möglichst 

gerecht werden: 

Ziel 

Nr. 

Ziel Bezug  

Problemanalyse 

Z1 Das Dauerparkieren ist als gesteigerter Gemeingebrauch in der 

ganzen Bauzone auf öffentlichen Plätzen und Strassen kosten-

pflichtig (sowohl tagsüber als auch nachts). 

P2 

Z2 Das Parkieren soll in Abstimmung mit Zweck und Nutzung ört-

lich und zeitlich unterbunden werden können. Die Regelungen 

sollen einfach, möglichst einheitlich und einfach kontrollierbar 

sein. 

P1, P3, P7, P8, 

P9 

Z3 Es besteht die Möglichkeit, öffentliche Parkfelder bei Bedarf mo-

netär zu bewirtschaften. 

P3, P6, P9 

Z4 Die monetäre Bewirtschaftung von privaten Parkfeldern kann 

vorgeschrieben werden. 

P4 

Z5 Die Parkierung im Zusammenhang mit dem Reussbädli ist ge-

klärt und das Quartier vor negativen Auswirkungen geschützt.  

P5 

Z6 Im Quartier Vogelsang steht ein Parkplatzangebot für Freizeit-

nutzungen zur Verfügung und gleichzeitig ist das Quartier vor 

Ausweichparkierung geschützt. 

P6 

Z7 Die Parkierung im Cherne bei Anlässen (z.B. Gemeindesaal) ist 

geklärt. 

P7 

Z8 Die Parkplätze bei der Mehrzweckhalle im Brühl stehen den Nut-

zern der Anlage zur Verfügung. 

P8 

Z9 Das Aufkommen von Elterntaxis bei Schulen wird minimiert. P10 

Z10 Die Parkplatz - Ersatzabgabe ist zu reglementieren. P11 
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5. Umzusetzende Massnahmen 

Zusammenfassend sind folgende Massnahmen umzusetzen: 

Anpassen Parkierungsreglement: 

- Dauerparkieren auf öffentlichen Strassen und Plätzen mit Parkkarten 

o Definition Gültigkeit und Bezugsrechte, Limitation Anzahl 

o Regelungen für spezielle Nutzergruppen (Handwerker, Spitex) 

o Einführen / Anpassen Zonen durch GR 

o Gebührenfestlegung innerhalb eines gewissen Rahmens durch GR 

- Monetäre Bewirtschaftung öffentlicher Parkfelder ermöglichen 

o Gültigkeit Parkkarten im Falle einer Bewirtschaftung 

o Gebührenfestlegung innerhalb eines gewissen Rahmens durch GR 

- Monetäre Bewirtschaftung privater Parkfelder 

o Gebührenfestlegung innerhalb eines gewissen Rahmens durch GR 

- Integration Parkierungsreglement für Grossanlässe in der Mehrzweckhalle (Anhang) 

- Erstellung und Integration Parkierungsreglement für Cherne 

- Ablauf Kontrolle und Verstösse (Strafbefehl Gemeinderat) 

 

Mobilitätskonzept Schule und Verwaltung 

- Anreize für eine umweltfreundliche Anreise 

 

Umsetzung Konzept und Parkierungsreglement 

- Anpassen bestehende Vereinbarung mit Gisi Com an neue Situation 

- Einführen Monetäre Bewirtschaftung (nach Rechtskraft Reglement) Parkplätze Vogel-

sang, Reussquartier, Brühl und Gemeindehaus 

- Temporäre Hinweise an Orten mit neuen Regelungen 

- Situative lokale Regelungen durch GR 

 

Informationsmassnahmen 

- Gesamtbevölkerung über Parkierungsreglement 

- Schule / Eltern Sensibilisierung Elterntaxi 

 

Parkierungskonzept Reussbädli 

- Absprache mit privaten Eigentümern für Parkierungsmöglichkeiten 

- Information Bevölkerung 

 

 



 
 
 
 
 

Reglement 
 

über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund 
 
Die Gemeindeversammlung, gestützt auf § 103 Abs. 3 des Gesetzes über 
Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (Baugesetz BauG) und § 20 Abs. 2 lit. 
i), erlässt folgendes Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem 
Grund: 
 
 
§ 1 Bewilligungspflicht 
1 Das regelmässige und dauernde Abstellen von Motorfahrzeugen auf öffentlichem 
  Grund über Nacht, d.h. von 19.00 Uhr bis 08.00 Uhr, ist bewilligungs- und  
  gebührenpflichtig. 
 
2 Als Besitzer gilt der Halter oder derjenige, dem das Fahrzeug zur selbständigen  
  Benützung überlassen wird. 
 
 
§ 2 Bewilligungsverfahren 
Fahrzeugbesitzer haben für jedes ihrer Fahrzeuge (inkl. Geschäftswagen) bei der 
Gemeindepolizei um eine Bewilligung nachzusuchen, sofern keine private 
Parkierungsmöglichkeit nachgewiesen werden kann. 
 
 
§ 3 Parkierungsbewilligung und Gültigkeitsdauer 
1 Als Parkierungsbewilligung wird eine auf das Kontrollschild ausgestellte Parkkarte  
  abgegeben. Diese muss gut sichtbar hinter der Frontscheibe angebracht werden. 
 
2 Die Parkierungsbewilligung gilt für das ganze Gemeindegebiet. 
 
3 Die Parkierungsbewilligung gibt keinen Anspruch auf einen bestimmten Platz und  
  berechtigt den Inhaber lediglich, das Fahrzeug im Rahmen der jeweils geltenden  
  SVG-Vorschriften auf öffentlichen Strassen und Plätzen zu parkieren. Die Ge- 
  meinde haftet nicht für Beschädigungen und Diebstahl. Sie entbindet ebenfalls 
  nicht von der Pflicht zur Erstellung von Abstellplätzen auf privatem Grund gemäss 
  § 55 BauG. 
 
4 Eine Parkierungsbewilligung wird in der Regel für die Dauer eines Kalenderjahres 
  erteilt. In besonderen Fällen kann eine Bewilligung für kürzere Dauer (mindestens 
  für einen Monat) erteilt werden. 
 
5  Die Parkierungsbewilligung ist frühzeitig, vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, zu 
  erneuern. 
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§ 4 Gebühren 
Die Gebühren betragen monatlich; 
 
Fr.   40.-- für Motorfahrzeuge, Motorräder und Anhänger bis 3,5 t Gesamtgewicht 
Fr. 150.-- für Motorfahrzeuge und Anhänger über 3,5 t Gesamtgewicht  
exkl. Mehrwertsteuer. 
 
Die Gebühr ist im voraus zu entrichten. 
 
§ 5 Rückerstattung 
Rückerstattungen sind auf Begehren möglich bei Wegzug oder wenn der schriftliche 
Nachweis erbracht wird, dass kein Fahrzeug mehr gehalten wird oder dass ein 
Parkfeld zur Verfügung steht. Rückerstattungen werden nur für volle Kalendermonate 
gewährt. 
 
§ 6 Verwendung der Gebühren 
Die Gebühren werden für den Unterhalt und Ausbau von Abstellplätzen und Strassen 
verwendet. 
 
§ 7 Vollzug 
Dem Gemeinderat obliegt der Vollzug dieses Reglementes. Er bestimmt die 
Ausgabe- und Inkassostelle für Parkkarten sowie die Kontrollorgane. 
 
§ 8 Strafbestimmungen 
Wer diesem Reglement zuwider handelt, namentlich den mit der Abklärung der 
Gebührenpflicht betrauten Organe unwahre Angaben macht, der Meldepflicht nicht 
nachkommt oder die Kontrolle erschwert, wird mit einer Busse im Rahmen der dem 
Gemeinderat gemäss Baugesetz zustehenden Strafkompetenz bestraft. 
 
§ 9 Einführung des Reglementes 
Wer nicht erfasst wird und über keinen privaten Parkplatz verfügt, hat bis zum 1. 
März 2000 um Bewilligung zum Parkieren auf öffentlichem Grund im Sinne dieses 
Reglementes nachzusuchen. 
 
§ 10 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt auf den 1. März 2000 in Kraft.  
 
 
Gebenstorf, 25. Mai 1999                          NAMENS DES GEMEINDERATES 
                                                                   Der Gemeindeammann 
                                                                   R. Haudenschild 
 
 
                                                                   Der Gemeindeschreiber 
                                                                   St. Gloor 
 
 
 
Von der Gemeindeversammlung genehmigt am 3. Dezember 1999. 
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